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Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
Rückkehr zu einer das Recht und die Verfassung achtenden Haushaltspolitik in Nord-
rhein-Westfalen  
 
 
I. Sachverhalt:  
 
Das Budgetrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Es ist Sache des Parlaments - der 
Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen spricht von einem „verfassungs-
rechtlichen Vorrang der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers zum Haushaltsgesetz“ -, 
festzulegen, in welchem Umfang der Regierung Mittel für welche Zwecke zur Verfügung ste-
hen sollen.   
 
Die Budgetinitiative obliegt hingegen der Landesregierung. Sie ist zur Aufstellung des Haus-
haltsentwurfs und dessen Einbringung in den Landtag verpflichtet. Mit Aufstellung des Nach-
tragshaushalts 2010 hat sich die Landesregierung von einer ordnungsgemäßen und verfas-
sungskonformen Haushaltspolitik in Nordrhein-Westfalen abgewendet. Sie hat mit den bis-
lang vorgelegten Haushaltsentwürfen gegen die Verfassungsprinzipien von Haushaltsklarheit 
und Haushaltswahrheit verstoßen und die Verfassungsgrundsätze der Vollständigkeit und 
Vorherigkeit missachtet.  
 
II. Der Landtag beschließt:  
 
Der Landtag erwartet von der Landeregierung das Budgetrecht des Parlaments zu achten 
und mit der Vorlage des Haushalts 2013 endlich wieder zu einer das Recht und die Verfas-
sung achtenden zukunftsgerechten Haushaltspolitik zurückzukehren. Dies beinhaltet die 
Wahrung der Verfassungsprinzipien von Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit und die 
Achtung der Verfassungsgrundsätze der Vollständigkeit und Vorherigkeit. 
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